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(2) Die Mitarbeiter der Zentralen Verpackungsinspektion 
sind verpflichtet, die Kontrollen mit hoher Qualität und ratio
nellen Arbeitsmethoden vorzubereiten und durchzuführeh so
wie bei der Ausübung ihrer Tätigkeit mit den Werktätigen, 
Neuerern und den. gesellschaftlichen Organen zusammenzu
wirken. Dabei sind die Kontrollergebnisse schriftlich festzu
halten, dem Leiter der kontrollierten Einrichtung zu überge
ben und mit ihm auszuwerten.

(3) Bei Verstößen gegen die staatliche Ordnung bei der Ent
wicklung, Herstellung und dem Einsatz von Verpackungsmit
teln und -hilfsmittein können die Mitarbeiter der Zentralen 
Verpackungsinspektion an Ort und Stelle vom zuständigen 
Leiter die Wiederherstellung der Gesetzlichkeit fordern.

(4) - Bei Verletzung der Plan- und Vertragsdisziplin sowie 
von Rechtsvorschriften über die Herstellung, Weiterverarbei
tung und den Einsatz von Verpackungsmitteln und -hilfsmit- 
teln können im Ergebnis der Kontrollen schriftliche Auflagen 
zur Beseitigung dieser Verstöße erteilt werden. Die Auflagen- 
müssen konkrete und abrechenbare Aufgaben mit Terminstel
lung sowie eine Rechtsmittelbelehrung beinhalten. Die Erfül
lung der Auflagen ist in Nachkontrollen zu belegen.

(5) Bei groben Verstößen gegen die sich aus der Verpak- 
kungsverordnung ergebenden Pflichten kann der Leiter der 
Zentralen Verpackungsinspektion beim zuständigen Leiter die 
Einleitung eines Disziplinarverfahrens gegen den verantwort
lichen Leiter oder Mitarbeiter verlangen.

§5
Der Leiter der kontrollierten Einrichtung hat das Recht, 

gegen Auflagen gemäß § 4 Abs. 4 oder andere Festlegungen 
der Zentralen Verpackungsinspektion innerhalb von 14 Tagen 
nach Zugang beim Leiter der Zentralen Verpackungsinspek
tion schriftlich den begründeten Einspruch einzulegen. Über 
den Einspruch ist binnen 14 Tagen zu entscheiden. Wird dem 
Einspruch nicht oder nicht in vollem Umfang stattgegeben, ist 
er innerhalb dieser Frist dem Minister für Glas- und Kera
mikindustrie zuzuleiten. Der Minister für Glas- und Keramik
industrie entscheidet innerhalb einer Frist von 14 Tagen end
gültig. Die Entscheidung ist dem Einreicher schriftlich mitzu
teilen und zu begründen.

§ 6

Diese Anordnung tritt mit ihrer Veröffentlichung in Kraft.

Berlin, den 9. Dezember 1980

Der Minister 
für Glas- und Keramikindustrie

I. V.: Prof. Dr. M ü l l e r  
Staatssekretär

Verordnung
zur umfassenden Nutzung von Sekundärrohstoffen 

vom 11. Dezember 1980

Die in der DDR anfallenden Sekundärrohstoffe bilden 
einen beträchtlichen Rohstoffonds der Volkswirtschaft. Die 
Bedeutung der Sekundärrohstoffe für die materielle Sicherung 
des Produktionswachstums nimmt durch die Veränderung 
des Verhältnisses zwischen den zur Verfügung stehenden 
Rohstoffressourcen und dem notwendigen, Leistungezuwachs 
weiter zu. Mit dem steigenden Aufwand für Rohstoffe und 
für den Schutz der .natürlichen Umweltbedingungen wird die 
Ökonomie der gesellschaftlichen Arbeit und Effektivität der 
Reproduktionsprozesse von der Durchsetzung geschlossener 
Stoffkreisläufe und der weiteren Erhöhung des Verwertungs
grades von Sekundärrohstoffen -zunehmend beeinflußt.

Zur Sicherung der umfassenden Nutzung von Sekundärroh
stoffen wird folgendes verordnet:

Geltungsbereich -

§ 1
(1) Diese Verordnung gilt für zentrale Staatsorgane und 

örtliche Räte, Kombinate, wirtschaftsleitende Organe, 
Betriebe und Einrichtungen. Für Genossenschaften und Hand
werksbetriebe ist die Verordnung entsprechend anzuwenden.

(2) Für das Ministerium für Nationale Verteidigung und 
das Ministerium des Innern gelten gesonderte Regelungen.

§ 2

(1) Diese Verordnung regelt die umfassende Nutzung von 
Sekundärrohstoffen. Sekundärrohstoffe im Sinne der Ver
ordnung sind feste, flüssige und gasförmige Abfälle und Rück
stände, die im volkswirtschaftlichen Reproduktionsprozeß, 
einschließlich der gesellschaftlichen und individuellen Kon
sumtion, entstehen.

(2) Ausgenommen vom Geltungsbereich dieser Verordnung 
sind die Abfälle und Rückstände, deren Verwertung auf der 
Grundlage anderer Rechtsvorschriften erfolgt.1

Grundsätzliche Aufgaben der Erfassung und Verwertung 
von Sekundärrohstoffen

§3
(1) Die zentralen Staatsorgane und örtlichen Räte, die Kom

binate, wirtschaftsleitenden Organe, Betriebe und Einrich
tungen haben die Aufgaben zur Durchsetzung geschlossener 
Stoffkreisläufe und zur Erfassung, Bereitstellung, Aufberei
tung und Verwertung von Sekundärrohstoffen als eine erst
rangige Aufgabe zur Erweiterung der einheimischen Rohstoff
basis, zur Erhöhung des Ausnutzungsgrades der verfügbaren 
Rohstoff- und Materialressourcen sowie zur materiell-techni
schen Sicherung der Produktion auf allen Ebenen der Volks
wirtschaft konsequent in die Leitungstätigkeit einziubeziehen. 
Es ist eine hohe Planmäßigkeit, Kontinuität und Disziplin bei 
der Lösung der Aufgaben auf dem Gebiet der Sekundärroh
stoffwirtschaft zu gewährleisten.

(2) Die staatlichen Beauftragten für Sekundärrohstoffwirt
schaft in den zentralen Staatsorganen sowie in den Kombi
naten, wirtschaftsleitenden Organen, Betrieben und Einrich
tungen, unterstützen auf der Grundlage der Rechtsvorschrif
ten1 2 die Leiter bei der Ausarbeitung, Planung und 
Durchführung der Maßnahmen zur Mobilisierung der 
sekundären Rohstoffreserven des Verantwortungsbereiches.

§4
(1) Die zentralen Staatsorgane, Räte der Bezirke und Kreise, 

Kombinate und wirtschaftsleitenden Organe haben in ihren 
Bereichen die ständige analytisch-konzeptionelle Arbeit zur 
Entwicklung des Anfalls von Sekundärrohstoffen sowie zur 
intensiven Nutzung von Sekundärrohstoffen in Verbindung 
mit der Entwicklung der Produktion und des Rohstoffbedarfs 
zu gewährleisten. Sie haben langfristige Konzeptionen zur 
Verringerung des Anfalls, zur Erfassung, Aufbereitung und 
Verwertung von Sekundärrohstoffen auszuarbeiten und durch 
volkswirtschaftliche Aufwands-Nutzensberechnungen die

1 Z. Z. gelten:
- Dritte Durchführungsverordnung vom 14. Mai 1970 zum Landeskul

turgesetz — Sauberhaltung der Städte und Gemeinden und Verwer
tung von Siedlungsabfällen - (GBl. II Nr. 46 S. 339),

- Wassergesetz vom 17. April 1963 (GBl. I Nr. S S. 77),
- Berggesetz der Deutschen Demokratischen Republik vom 12. Mai 1969 

(GBl. I Nr. 5 S. 29).
2 z. z. gelten:

- Anordnung vom 12. Juli 1976 über planmäßige Erfassung von Altroh
stoffen (GBl. I Nr. 29 S. 387),

- Anordnung Nr. 3 vom 11. August 1978 über das planmäßige Erfassen, 
Sammeln und Aufbereiten von metallischen Sekundärrohstoffen und 
metallurgisch sowie für die Feuerfest-Industrie verwertbaren Indu
strierückständen - Sekundärrohstoffanordnung’(M) - (GBl. I Nr. 29 
S. 320).


